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Parksituation Niehler Kirchweg 
 
Die Fraktion Bündnis90/Die Grünen der Bezirksvertretung Nippes stellt unter der Nummer 
AN/1876/2010 hinsichtlich der Parksituation Niehler Kirchweg (Edith-Stein-Realschule und 
Barbara-von-Selm Berufskolleg) folgende Fragen: 
 

1. Ist dieser Umstand der Verwaltung bekannt? 
2. Wenn ja, welche Maßnahmen ergreift die Verwaltung? 
3. Wenn nein, welche Maßnahmen hat die Verwaltung vor zu ergreifen? 
4. Wie kann die Verwaltung längerfristig diesen Zustand unterbinden? 

 
Antwort: 
 
Zu 1. 
 
Dem Verkehrsdienst der Stadt Köln ist es bekannt, dass es vor den beiden genannten 
Schulen zu erhöhtem Parkaufkommen und zu Verkehrsbehinderungen kommen kann. 
 
Zu 2. 
 
Die Verkehrsüberwachungskräfte des Verkehrsdienstes der Stadt Köln haben die Aufga-
be, den ruhenden Verkehr zu überwachen. Ein ganz besonderes Augenmerk wird hierbei 
auf die Schulwegsicherung gelegt. Hierbei handelt es sich um eine sehr wichtige Aufgabe, 
da Schülerinnen und Schüler als Fußgänger/innen und Radfahrer/innen weiterhin zu den 
Bevölkerungsgruppen mit auffallend hohem Unfallrisiko zählen.  
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Im Rahmen der Schulwegsicherung wird der o.g. Bereich ab 7.00 Uhr im Rahmen der per-
sonellen Möglichkeiten verstärkt überwacht. Schwerpunkt der Überwachung sind verbots-
widrig und behindernd auf dem Gehweg abgestellte Fahrzeuge sowie Fahrzeuge, von de-
nen eine Behinderung für den fließenden Verkehr ausgeht. Je nach Schwere der Behinde-
rung werden die Fahrzeuge auch abgeschleppt.  
 
Zu 3. 
 
Siehe zu 2. 
 
Zu 4. 
 
Zur Verbesserung der Situation wird durch das Amt für Straßen und Verkehrstechnik kurz-
fristig in dem o.g. Bereich ein absolutes Halteverbot (Zeichen 283 StVO) ausgeschildert. 
 
 
  
 


